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RS Vwgh 1986/11/25 86/14/0045
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1986

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §4 Abs1;

EStG 1972 §6 Z1;

EStG 1972 §7 Abs1;

Rechtssatz

Verliert ein abnutzbares Nutzungsrecht vor Ablauf der Nutzungsdauer die Nutzungsfähigkeit, dann ist eine Absetzung

für außergewöhnliche wirtschaftliche Abnutzung gerechtfertigt.
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